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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 30.05.2018 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage der CDU/FDP-Fraktion zum Jugendarrest für Schüler 
  
 
Die Zahl der Schulschwänzer hat 2017 in Sachsen-Anhalt zugenommen. In Halle stieg die 
Anzahl der vom Ordnungsamt bestraften Fälle am stärksten an. Das dritte Jahr in Folge war 
ein Anstieg der Fälle auf nunmehr 870 in 2017 zu verzeichnen. Landesweit ordneten Richter 
in 2017 insgesamt 187 Arreststrafen an.  
 

1. Wie viele dieser Arreststrafen entfielen auf Fälle in der Stadt Halle?  

2. Wie hoch ist jeweils der Anteil der Stadt Halle der in den letzten drei Jahren 

verhängten Arreststrafen an den landesweiten Fällen?  

3. Welche Strafen wurden in welcher Anzahl gegen Schulverweigerer in 2017 in 

Halle ausgesprochen?  

 
gez. Andreas Scholtyssek 
Fraktionsvorsitzender 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2018/04061 
Datum:   08.05.2018 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Scholtyssek, 
Andreas 
Plandatum:     
   



   

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)                  21. Juni 2018 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
. 
. 
 
Sitzung des Stadtrates am 27.06.2018 
Anfrage der CDU/FDP-Fraktion zum Jugendarrest für Schüler 
TOP: Ö 10.1 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
 
1. Wie viele dieser Arreststrafen entfielen auf Fälle in der Stadt Halle?  
2. Wie hoch ist jeweils der Anteil der Stadt Halle der in den letzten drei Jahren ver-
hängten Arreststrafen an den landesweiten Fällen?  
 
 

Jahr 2015 2016 2017 

gesamt vollstreckt 
Sachsen-Anhalt 

166 192 187 

davon in Halle 
(Saale) 

16 9 7 

 
 
3. Welche Strafen wurden in welcher Anzahl gegen Schulverweigerer in 2017 in Halle 
ausgesprochen?  
 
Im Jahr 2017 wurden 294 Bußgeldverfahren gegen Erziehungsberechtigte (Schüler unter 14 
Jahre, § 12 Abs. 1Satz 1 OWiG) wegen Schulpflichtverletzungen gemäß §§ 43 Abs. 1, 84 
Abs. 1 Nr. 2 Schulgesetz LSA eingeleitet. Die Geldbußen betrugen zwischen 100,00 € bis 
250,00 Euro. Gegen 576 Schüler ab dem vollendeten 14. Lebensjahr (§ 12 Abs. 1 Satz 2 
OWiG) wurden Bußgeldverfahren gemäß § 36 Abs. 1, § 84 Abs. 1 Nr. 1 Schulgesetz LSA 
geführt. Die Geldbußen betrugen zwischen 80,00 € und 150,00 €. 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
 
 
 



   

 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)                       24. Mai 2018 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
. 
. 
 
Sitzung des Stadtrates am 30.05.2018 
Anfrage der CDU/FDP-Fraktion zum Jugendarrest für Schüler 
Vorlagen-Nr.: VI/2018/04061 
TOP: 10.1 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Zahl der Schulschwänzer hat 2017 in Sachsen-Anhalt zugenommen. In Halle stieg die 
Anzahl der vom Ordnungsamt bestraften Fälle am stärksten an. Das dritte Jahr in Folge war 
ein Anstieg der Fälle auf nunmehr 870 in 2017 zu verzeichnen. Landesweit ordneten Richter 
in 2017 insgesamt 187 Arreststrafen an. 
 

1. Wie viele dieser Arreststrafen entfielen auf Fälle in der Stadt Halle?  
2. Wie hoch ist jeweils der Anteil der Stadt Halle der in den letzten drei Jahren 

verhängten Arreststrafen an den landesweiten Fällen?  
3. Welche Strafen wurden in welcher Anzahl gegen Schulverweigerer in 2017 in 

Halle ausgesprochen?  
 
 
Das zuständige Amtsgericht Halle (Saale) als Verfahrensführer wurde um Übermittlung der 
Daten gebeten. Eine Beantwortung der Anfrage kann daher voraussichtlich erst in der 
Sitzung des Stadtrates im Juni 2018 erfolgen. 
 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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